
Fontainengraben 200, 53123 Bonn
Postfach 29 63, 53019 Bonn
Telefon: +49 (0)228 5504-  
Telefax: +49 (0)228 5504 - 5763
BAIUDBwToeB@bundeswehr.org

durch die oben genannte und in den Unterlagen näher beschriebene Planung werden 
Belange der Bundeswehr

Stadt Kleve

Landwehr 4 - 6

47533 Kleve

hannah.janssen@kleve.de

Nogueira Duarte Mack 4. Januar 2019K-III-26-19

hier: Bebauungsplanentwurf Nr. 2-305-1 für den bereich Wiesenstr., OT Kellen

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß BauGB

03.01.2019 ohne

berührt, jedoch nicht beeinträchtigt.

Der Planungsbereich liegt im Interessensbereich der Luftverteidigungsradaranlage 
Marienbaum.

Hierbei gehe ich davon aus, dass bauliche Anlagen –einschl. untergeordneter 
Gebäudeteile -eine Höhe von 30 m über Grund nicht überschreiten.

Sollte entgegen meiner Einschätzung diese Höhe überschritten werden, bitte ich in jedem 
Einzelfall mir die Planungsunterlagen –vor Erteilung einer Baugenehmigung- zur Prüfung 
zuzuleiten.

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 

Dienstleistungen der Bundeswehr ▪ Postfach 29 63 ▪ 53019 

Nur per E-Mail

Aktenzeichen Bearbeiter/-in Bonn,

45-60-00 /

BETREFF Anforderung einer Stellungnahme;

BEZUG

ANLAGE - / -

Ihr Schreiben vom - Ihr Zeichen

Sehr geehrte Damen und Herren,

Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage bestehen zu der Planung 
seitens der Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange keine Einwände.

Herr

4597

Nogueira Duarte Mack

Mit freundlichen Grüßen   

Im Auftrag

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 

Dienstleistungen der Bundeswehr
 

Infra I 3

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.



NoffiL'""
,.. mehr als niederrhein

KreisveMaltung Kleve. Posttach I 5 52' 4751 5 Kleve 
-,

Stadt Kleve
Die Bürgermeisterin
Minoritenplatz 1

47533 Kleve
,/- Zimmer-Nr.:
| ^ A Durchwahl:

' -tt - \(/-.i-'-1.. (gn".rt b üscben)+ Zeichen:
Datum:

Der Landrat 

-Technik
Bauen und Umwelt. Verwaltung
Nassauerallee 15 - 23, Kleve
02821-85-700
Frau Gall
E.240
02821 85-356
6.1 -6'1 26 01 / 09-
04.02.2019

Fachbereich:

Dienstgebäude:
Telefax:

Ansprechpartner/in:

Kommunale Bauleitplanung der Stadt Kleve;
Bebauungsplan Kleve Nr. 2-305-1 - Wiesenstraße -

Bericht vom 03.01.2019, Az.:

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur o.g. Planung wird von mir folgende Stellungnahme vorgetragen.

Als Untere Naturschutzbehörde bzol. des Artenschutzes.

Die Nebenbestimmungen im beigefügten Protokollbogen C zur Artenschutzprüfung
(Ergebnis der Prufung durch die zuständige Naturschutzbehörde) sind zu beachten.

Als Untere lmmissionsschuEbehörde.

lm Rahmen dieses Bauleitplanverfahrens wurde keine eigenständige Betrachtung der zu eMartenden
Emissionen durch den Lebensmittelmarkt durchoeführt.

Es wurde jedoch für das Baugenehmigungsverfahren (Az. Bauamt: 004?0-17-02, mein Az.: 6.1-32 3-09-8
161117\ tür die Errichtung des Lebensmittelmarktes mit 799 m': Verkaufsfläche sowie 15 Ateliers vom
Sachverständigenbtlro TAD - Technische Akustik eine Schalltechnische Untersuchung vom 25.09.2017
(Az: TA-D 2017-05-23 Netto Kleve Wiesenstraße - 800) erstellt.

Durch diese Untersuchung wurde festgestellt, dass an den vorhandenen sowie neu geplanten
lmmissionsorten die nach TA Lärm zulässigen lmmissionsrichtwerte für Mischgebiete eingehalten werden.

Es wird angeregt, eine Schallprognose, abgestimmt auf dieses Bauleitplanverfahren, erstellen zu lassen.

Ueferanlcfirifl Sprochr.lton Sprrl.r!. Ri.ln.M.i3
Kreisverwallung Xleve monlags bis donneGtags IBAN: DE013245 0000 0005 0016 98
N6saueralloe 15-23 von 09:00bis 16:00 Uhr BIC: WEL-ADEDI KLE
47533 Kleve fteilags von 0900 bis 12:00 Uhr

Spa*stle Xrefeld Po.tb,nl Köln
iBANr0E51 32050000 0323112144 l8ANiDE32 3701 0050 0027 9175 01

BlC. SPKRDE33 BIC: PBNKDEFF

httpJrwww.krclr.klsv€.de . e.m.lli Info@kr.lr.kl.vo.de . Vermitfludg: 02t2,t 8$0
ofientlkhe Vedehßmittel: NIAG-B!+Linie {9 (CiV-Bus)bis Haltestelle Postamt, NlAGBus-tinie 54 od6r RVN-Bus-Linie 70 bis Haltestelle Nassauerarce

Sprochzeit€n Bäuordnungswesen, lmmissjonsschritz, Wasselwirtschafl. Bodenschulz, Abfallwidschaft dienstags und donnerstags von 09-00 bis 12.30 Uhr

Mit freundlichen Gr0ßen
lrn{uftrag
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Protokoll €lner Artenschutsprüfung (ASP)

t Limpens, H.J.G.A., P. Twisk & G. Veenbaas (2005): Bats and road construction. Rilkswaterstaat,
Di€nst W€g- en Waterbouwkunde and Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming
htto:/ipu blicaties. minienm. nl/documenten/bats-and-road-construction

C.) Naturschutzbehörde Forh!r.r LANUV Srrnd.2O10, nlr Eroinzuhg.n

Antragsteller: Stadt Kleve

AZ;
6.1 61 26 01i09

Lage: Kleve, Wiesenstraße Ecke Vän-den-Berg-Straße

Vorhaben: Bebauungsplan Nr. 2-305-1der Stadt Kleve

ASP-Gutachten vom: Dezember
2018

bearbeitet von: Oekoplan Ingenieure GmbH & Co.KG,
Hamminkeln

Naturschutzbehörde: Kreis Kleve, Nassauerallee 1 5-23, 47533 Kleve
Prüfung durch: Dipl.-Biol. Meyer am: .11.2018

Entscheidungsvorschlag:

I Zustimmung X zustimmung mit Nebenbestimmungen (s.u.) E Ablehnung

1. Es gibt keine ernst zu nehmenden Hinweise auf Vorkommen von Qa ffinein
FFH-Anhang lv-Arten oder europäischen Vogelarten, die durch den Plan
bzw. das Vorhaben betroffen sein könnten,

Nur wenn Frage 1, ,,nein":
2. Es liegt kein Verstoß gegen die Verbote des S 44 Abs.1 BNatSchG vor. Xj" lnein
Begründung:
Es sind keine negativen Auswirkungen auf FFH-Anhang lv-Arten oder
europäische Vogelarten zu erwarten, weil die vorgesehenen Vermeidungs'
maßnahmen geeignet und wirksam sind.
Die u.a. Nebenbestimmungen sind zu beachten,

Nur wenn Frage 2. ,,nein":
3. Es ist eine Ausnahme nach $ 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich. Alle drei
Ausnahmevoraussetzungen sind aus naturschutzfachlicher Sicht erfüllt, so nl" lnetn
dass die Ausnahme erteilt bzw. in Aussicht gestellt* bzw. befürwortet*' wird.
B€griindung (ggi ausltihrliche Begründung in g€sonderter Anl6gs):

Nur wenn Frag€ 3. ,,nein":
(und aoforn lm Zusammsnhang mlt priyaton Gr{lnden €lng unzumutbsrs Belastung vorllogt)

4. Es wird eine Befrelung nach S 67 Abs. 2 BNatSchG gewährt bzw. befürwortet*'. llja lJnein
Begründung (ggf. ausführliche B€grilndung In gEsondert€r Anlage):

Nebenbestimmung:
Die im Artenschutzgutachten aufgeführten Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen
(Kap. 4 S. 13 ff) sind vollumfänglich einzuhalten:

1 . Um die Stönivirkung der künstlichen Beleuchtungsquellen (Außenbeleuchtung und
Straßenbeleuchtung) im Plangebiet zu minimieren sind als Vermeidungsmaßnahme
Beleuchtungsquellen mit kleinor Streuung und gezielter Ausleuchtung zu veru/enden.
Der Spektralbereich der Lampen soll so gewählt werden, dass u.a. eine Anlockung von
Insekten unterbleibt und daher das Verhalten der Fledermäuse bei der Jagd nur wenig
beeinflusst wird (LIMPENS et al 20051).
Geeignet hierfür sind Lampen mit einem geringen Spektralbereich zwischen 570 bis
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630 nm. Optimal sind monochromale Lampen im Bereich von 590 nm (GEIGER & WO-
rKE 2007r.
Die Beleuchtung ist ohne große Streuung einzurichten, d.h. sie muss in Richtung Bo-
den scheinen und zu den Seiten und nach oben hin abgeschirmt werden.
Zudem ist durch die Standortwahl der Lampen (2.8. niedrige Anbringung) die Licht-
streuung gering zu halten.

Unterschrift: r.O.'l'T

'Vergl. :Arno Geiger, Ernst-Friedrich Kiel, Martin Woike (2007); Künstliche Lichtquellen - Naturschutz-
fachliche Empfehlungen: Natur in NRW 4/07



Stellungnahme(n) (Stand: 06.02.2019)

Sie betrachten: Wiesenstraße

Verfahrensschritt: Öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB

Zeitraum: 08.01.2019 - 11.02.2019

Behörde: Bezirksregierung Düsseldorf - Dez. 53

Frist: 11.02.2019 

Stellungnahme: Erstellt von: Kyra Weyres, am: 06.02.2019 , Aktenzeichen: 53.01.04.04-4/2019-Z

Bebauungsplan Nr. 2-305-1 - Wiesenstraße -

Beteiligung als TöB gemäß § 4 (2) Baugesetzbuch (BauGB) 

Ihre E-Mail/Schreiben vom 03.01.2019, Az: -

Im Rahmen des o.g. Verfahrens haben Sie mich beteiligt und um Stellungnahme gebeten.

Hinsichtlich der Belange des Verkehrs (Dez. 25) ergeht folgende Stellungnahme:
Die Belange des Dezernates sind nicht berührt.

Hinsichtlich der Belange des Luftverkehrs (Dez. 26) ergeht folgende Stellungnahme:
Die Belange des Dezernates sind nicht berührt.

Hinsichtlich der Belange der ländlichen Entwicklung und Bodenordnung (Dez. 33) ergeht folgende
Stellungnahme:
Die Belange des Dezernates sind nicht berührt.

Hinsichtlich der Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4) ergeht folgende Stellungnahme:
Gegen die o.g. Planung bestehen aus meiner Sicht keine Bedenken, da sich im Planungsgebiet meines
Wissens keine Bau- oder Bodendenkmäler befinden, die im Eigentum oder Nutzungsrecht des Landes
oder Bundes stehen.
Zur Wahrung sämtlicher denkmalrechtlicher Belange empfehle ich -falls nicht bereits geschehen- den
LVR -Amt für Denkmalpflege im Rheinland-, Pulheim und den LVR -Amt für Bodendenkmalpflege im
Rheinland-, Bonn, sowie die zuständige kommunale Untere Denkmalbehörde zu beteiligen. 

Hinsichtlich der Belange des Landschafts- und Naturschutzes (Dez. 51) ergeht folgende Stellungnahme:
Die Belange des Dezernates sind nicht berührt.

Hinsichtlich der Belange der Abfallwirtschaft (Dez. 52) ergeht folgende Stellungnahme:
Die Belange des Dezernates sind nicht berührt.

Hinsichtlich der Belange des Immissionsschutzes (Dez. 53) ergehen folgende Stellungnahmen:

Stellungnahme SG 53.2 für die Firmen Hochschule Rhein-Waal, Campus Kleve und Klinkerwerke
Küsters GmbH & Co. KG:
Gegen die Änderung des o.g. Bebauungsplans bestehen aus Sicht des Sachgebietes 53.2 keine
Bedenken.

Stellungnahme SG 53.4 für die Fa. RÜBOGAS Handelsges. m.b.H.:
Aus der Überwachung liegen keine Erkenntnisse vor, die für das Vorhaben relevant sind. Probleme
bezüglich Gerüche oder Lärm ausgehend von o.g. Firma sind hier nicht bekannt. Des Weiteren liegen
keine Nachbarschaftsbeschwerden vor. Aufgrund des Abstandes der Firma zu dem Plangebiet sind
keine Nutzungskonflikte zu erwarten. 
Gegen die Aufstellung des oben genannten B-Plans bestehen somit aus Sicht des Dez 53.4
(Immissionsschutz, Anlagenüberwachung Chemie) keine Bedenken.
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Hinsichtlich der Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54) ergeht folgende Stellungnahme:

ÜSG/HWRM:
Das Plangebiet befindet sich in den Risikogebieten des Rheins, die bei einem Versagen oder
Überströmen von Hochwasserschutzeinrichtungen ab einem häufigen Hochwasser (HQ10)
überschwemmt werden können. Zum 05.01.2018 sind geänderte Anforderungen für Risikogebiete im
WHG und BauGB in Kraft getreten. 
Risikogebiete im Sinne des § 78b Abs. 1 WHG, d. h. überschwemmte Gebiete bei einem seltenen bzw.
extremen Hochwasserereignis (HQextrem), sind gemäß § 9 Abs. 6a BauGB im Bebauungsplan
nachrichtlich zu übernehmen. 
Eine Berücksichtigung der Belange Hochwasserschutz und Hochwasservorsorge ist in Bauleitplänen
gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 12 BauGB vorzunehmen. Gemäß § 78b WHG sind die Belange
Hochwasserschutz und Hochwasservorsorge, insbesondere der Schutz von Leben und Gesundheit
sowie die Vermeidung erheblicher Sachschäden, in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu
berücksichtigen. 

Ansprechpartner:
• Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4)
Herr Hecker, Tel. 0211/475-3599, E-Mail: tobias.hecker@brd.nrw.de
• Belange des Immissionsschutzes (Dez. 53.2)
Herr Stolz, Tel. 0211/475-9311, E-Mail: alexander.stolz@brd.nrw.de
• Belange des Immissionsschutzes (Dez. 53.4)
Herr van de Sand, Tel. 0211/475-2070, E-Mail: dirk.vandesand@brd.nrw.de
• Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54)
Frau Kirbach, Tel.: 0211/475-2897, E-Mail: heidi.kirbach@brd.nrw.de 

Hinweis: 
Diese Stellungnahme erfolgt im Zuge der Beteiligung der Bezirksregierung Düsseldorf als Träger
öffentlicher Belange.
Insofern wurden lediglich diejenigen Fachdezernate beteiligt, denen diese Funktion im vorliegenden
Verfahren obliegt. Andere Dezernate/Sachgebiete haben die von Ihnen vorgelegten Unterlagen daher
nicht geprüft.
Dies kann dazu führen, dass von mir z.B. in späteren Genehmigungs- oder Antragsverfahren auch
(Rechts-)Verstöße geltend gemacht werden können, die in diesem Schreiben keine Erwähnung finden.

Bitte beachten Sie die Anforderungen an die Form der TÖB-Beteiligung:

http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/DieBezirksregierung/04_TOEB.html

und

http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/DieBezirksregierung/04_TOEB_Zustaendigkeiten.html

Im Auftrag
gez.
Kirsten Zimmerhofer

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -
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a.,rli.,r; ir ri it

Stadt Kleve
Die Bürgermeisterin
Fachbereich 61 - Planen und Bauen
Postfach 19 55
47517 Kleve

Bearbeiter:
Durchwahl:
E-Mail:
Datum:

Gesch.-2.:

Christian Dieck
897499
christian.dieck@gd. nrw.de
1'l. Februar 2019

31 .130/29t2019

Bebauungsplanentwurf Nr. 2-30S-l,,Wiesenstraße,, im Ortsteil Kellen
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffenflicher Belange gem. g 4 (2) BauGB
lhr Schreiben vom 03.01 .2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu o. g. Verfahren gebe ich lhnen folgende lnformationen und Hinweise:

Erdbebengefährdung

In Ergänzung zu den Ausführungen unter dem punkt 1 im Abschnitt ,,Hinweise" der
Textlichen Festsetzungen gebe ich hier vorsorglich folgenden zusätzlichen Hinweis:

' Anwendungsteile von DIN EN 1998, die nicht durch DIN 4149 abgedeckt werden,
sind als stand der Technik zu berücksichtigen. Dies betrift hier inlbesondere
DIN EN 1998, Teil 5 ,,Gründungen, stützbauwerke und geotechnische Aspekte .

Baugrund

lm Plangebiet befinden sich künstliche Auffüllungen über Auenablagerungen aus sand,
Kies und schluff. lch empfehle, die Baugrundeigenschaften objektbäzogen zu untersucnen
und zu bewerten.

Für Rückfragen stehe ich lhnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
lm Auftrag:

(Dieck)



Stellungnahme(n) (Stand: 04.01.2019)

Sie betrachten: Wiesenstraße

Verfahrensschritt: Öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB

Zeitraum: 08.01.2019 - 11.02.2019

Behörde: Deichschau Rindern

Frist: 11.02.2019 

Stellungnahme: Erstellt von: Jochem Vervoorst, am: 04.01.2019 , Aktenzeichen: -

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Planbereich liegt nicht im Gebiet der Deichschau Rindern.

Freundliche Grüße

J. Vervoorst
Rechner / Deichschau Rindern

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -
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Stellungnahme(n) (Stand: 07.01.2019)

Sie betrachten: Wiesenstraße

Verfahrensschritt: Öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB

Zeitraum: 08.01.2019 - 11.02.2019

Behörde: Bischöfliches Generalvikariat Münster

Frist: 11.02.2019 

Stellungnahme: Erstellt von: Franz Nordendorf, am: 07.01.2019 , Aktenzeichen: -

Im Rahmen der gegebenen Zuständigkeit haben wir weder Bedenken noch Anregungen vorzubringen.
Im Planbereich sind von uns keine Planungen und keine sonstigen Maßnahmen eingeleitet oder
beabsichtigt, die für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung des Gebietes bedeutsam sein können.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Franz Nordendorf

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -
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DVXK
KÖRPERSCHAFT DES
ÖFFENTLICHEN RECIITS

Dercs Vs,nsaNo XaNrsu- Krevn
DER DEICHGRAF

Deichverband Xanten - Kleve. Oranrendeich_4{0". 47533 Kteve.
Stacii,.r,:,.., . :.. )

Stadt Kleve
Postfach 19 55
47 517 Kleve

\: ',

1 1. il. 2,J iL

Mit freundlichen Grüßen
lm Auftrag

Telefon:
Telefax:
lnternet:
E-Mail:

Auskunfr erteilt:
E-lvlail:
Durchwahl
Aktenzeichen:

Datum:

(02821)7999-o
\0 28 21) 79 99 - 44

Info@dvxk.de

Herr Noack
Volker.noack@dvxk.de
(0 28 21) 79 99 - 31

222 Nol

07.01.2019

Beteiligung der Behörden bei der Aufstellung des Bebauungsplans Nr.: 2-305-1 für
den Beieich Wiesenstraße im Ortsteit Kellen gemäß $ 4 Abs' 2 BaUGB

lhr Schreiben vom 03.01.2019; Az.: ohne

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes erhebt der Deichverband Xanten-Kleve keine

EiÄ,uanOe, da keine direkten Berührungspunkte mit den satzungsgemäßen Verbandsaufgaben

gegeben sind.

BIC: WELAOEDlXLE

Vol*8bant Kleverl.ndSparia6.e Rhein.Mä.5
IBAN:



Stellungnahme(n) (Stand: 08.01.2019)

Sie betrachten: Wiesenstraße

Verfahrensschritt: Öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB

Zeitraum: 08.01.2019 - 11.02.2019

Behörde: Erzbischöflicher Schulfonds

Frist: 11.02.2019 

Stellungnahme: Erstellt von: Franz Georg Müller, am: 08.01.2019 , Aktenzeichen: Erzbischöflicher Schulfonds Köln

Sehr geehrte Damen und Herren!
Im vorgenannten Verfahren sind Interessen des Erzbischöflichen Schulfonds Köln nicht betroffen!
Mit freundlichen Grüßen
Müller
Geschäftsführer

Tel: 0221/ 1642-2277

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -
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am Nrederrhernrsche Indust.e- und Handerskammer
:*t,,,f DuisbLrg .'r^r'esel .Kleve zu Duisburg

Nisdenhejnische IHK I Po3liach 10 15 08 I 47015 Duisburg

Stadt Kleve
Fachbereich Planen und Bauen
Minoritenplatz 1

47533 Kleve

Bebauungsplan Nr, 2-305-1 für den Bereich Wiesenstraße im Ortsteil Kellen
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß S 4 Abs. 2

BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Email vom 03.01.2019 baten Sie uns um Stellungnahme zum o.g. Planverfahren,

Mit der Bauleitplanung sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Entwicklung
des südlichen Teils des ehemaligen Bensdorpareals geschaffen werden. Vorgesehen sind
die Ansiedlung eines Nahversorgers und eine ergänzende Wohnnutzung. Die planungs-
rechtliche Sicherung erfolgt über die Festsetzung eines Mischgebietes (Ml) mit Zulässig-
keit eines kleinflächigen Nahversorgers.

lm Vergleich zur frühzeitigen Behördenbeteiligung wurde nach Erstellung von Gutachten
und Abstimmung mit der Bezirksregierung die ursprüngliche Planung eines Sondergebie-
tes für großflächigen Einzelhandel verworfen. In unserer Stellungnahme vom 06.07.2017
hatten wir ebenfalls unsere Bedenken zu einer solchen Planung formuliert.

Wir begrüßen daher die nun vorgesehene Planung mit Beschränkung auf einen kleinflächi-
gen Nahversorger. Dies entspricht dem städtischen Einzelhandelskonzept und sichert eine
städtebaulich verträgliche Entwicklung an dieser Stelle,

Seitens der IHK bestehen gegen die Planung keine Bedenken.

Mit freundlichen Grüßen
Die Geschäftsführung
lm Auftrag

Marc Sextro ,l

1o 1f68, 470r5 Duisburg I Bü'oanschflt: Mercälorslrsße 22 - 24,47051 Dursburg
Tel.: 0203 28210 | Fäx: 0203 26533 I Internel: www.ihk-nisd8nhein.de I E-Mail: ihk@niedofteln lhk de

Poslbänk Kötn I Konto 368 932-501 | BLZ 370 100 50

I |EAN DE 9637 0100 5003 8893 2501 | BIC PBNKOEFF

lhr Zeichen:
lhre Nachricht vom: 03.01.2019

lhr Ansprechpartner: Marc Sextro
E-Mail:

Telefon:
Telefax:
Unser Zeichen:

Datum:

sextro
@niederrhein.ihk.de
0203 2821 - 221
0203 245349 - 221

.4/[rSe

08.01.?0'19

/'
i2 0idLiti

/ .r,
l/1 /l
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Stellungnahme(n) (Stand: 14.01.2019)

Sie betrachten: Wiesenstraße

Verfahrensschritt: Öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB

Zeitraum: 08.01.2019 - 11.02.2019

Behörde: Stadt Goch: Abteilung Stadtplanung und Bauordnung

Frist: 11.02.2019 

Stellungnahme: Erstellt von: Stadtplanungsamt, am: 14.01.2019 , Aktenzeichen: 61 14 04_3-305-1_04.01.2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

da wir die Belange der Stadt Goch durch die vorliegende Planung nicht betroffen sehen, 
bestehen seitens der Stadt Goch keine Bedenken.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Kauling

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -
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Von: Burbach, Michael
An: RZ NDRH Liegenschaften
Thema: Öffentliche Auslegung Bebauungsplan Wiesenstraße
Datum: Mittwoch, 16. Januar 2019 14:23:03

Sehr geehrte Damen und Herren,
 
wir arbeiten als Netzbetreiber im Bereich  > 10 kV bis <= 110 kV und Nachrichtentechnik im
Namen und für Rechnung der innogy Netze Deutschland GmbH als Eigentümerin der Anlagen.
 
Diese Stellungnahme ergeht gleichzeitig im Auftrag für die innogy Netze Deutschland GmbH als
Eigentümerin der Anlagen.
 
Bezug nehmend auf das obige Verfahren, teilen wir Ihnen mit, dass keine Anlagen der innogy
Netze Deutschland GmbH betroffen sind.
 
Gegen das o. g. Verfahren bestehen seitens der innogy Netze Deutschland GmbH keine
Bedenken.
 
Für die weitere Beteiligung am Verfahren steht Ihnen das Team Liegenschaften aus dem
Adressblock zur Verfügung.
 
Freundliche Grüße
 
i. A. Michael Burbach
 
Westnetz GmbH
Regionales Produktmanagement & Netztechnik Mitte
Regionalzentrum Niederrhein
Netzplanung (R-DRW-D-DP-A)
Liegenschaften / Recht
Reeser Landstraße 41, 46483 Wesel
T intern 786-2672
T extern +49 281 201-2672
F +49 281 201 2919
mailto: RZ_NDRH_LIEGENSCHAFTEN@westnetz.de
 
 
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Joachim Schneider
Geschäftsführung: Dr. Jürgen Grönner, Dr. Stefan Küppers, Dr. Achim Schröder, Jürgen Wefers
Sitz der Gesellschaft: Dortmund
Eingetragen beim Amtsgericht Dortmund
Handelsregister-Nr. HR B 25719
USt.-IdNr. DE 8137 98 535
*

 Bitte prüfen Sie vor dem Ausdrucken dieser E-Mail, ob dies wirklich nötig ist. Umweltschutz
geht uns alle an.

 Save Paper - Think before you print!
 

mailto:/O=EXCHANGELABS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=8E7C96E311EC426F828A075ADC9A7D0E-BURBACH, MICHAEL
mailto:rz_ndrh_liegenschaften@westnetz.de
mailto:LIEGENSCHAFTEN@westnetz.de


Stellungnahme(n) (Stand: 21.01.2019)

Sie betrachten: Wiesenstraße

Verfahrensschritt: Öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB

Zeitraum: 08.01.2019 - 11.02.2019

Behörde: Landesbetrieb Wald und Holz NRW - Regionalforstamt Niederrhein

Frist: 11.02.2019 

Stellungnahme: Erstellt von: Falk Stefan, am: 21.01.2019 , Aktenzeichen: 310-11-10.22-305-1

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen den o.g. Vorgang bestehen aus forstbehördlicher Sicht keine Bedenken.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Gez. Stefan

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -
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Stellungnahme(n) (Stand: 24.01.2019)

Sie betrachten: Wiesenstraße

Verfahrensschritt: Öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB

Zeitraum: 08.01.2019 - 11.02.2019

Behörde: Landschaftsverband Rheinland, Amt für Liegenschaften

Frist: 11.02.2019 

Stellungnahme: Erstellt von: Torsten Ludes, am: 24.01.2019 , Aktenzeichen: 32.10

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit möchte ich Sie innerhalb meiner Stellungnahme darüber informieren, dass keine Betroffenheit
bezogen auf Liegenschaften des LVR vorliegt und daher keine Bedenken gegen die o. g. Maßnahme
bestehen. 

Diese Stellungnahme gilt nicht für das Rheinische Amt für Denkmalpflege in Pulheim und für das
Rheinische Amt für Bodendenkmalpflege in Bonn; es wird darum gebeten, deren Stellungnahmen
gesondert einzuholen.

Ich bedanke mich vielmals für Ihre Bemühungen und verbleibe 

Mit freundlichen Grüßen
Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland
Im Auftrag

Ludes

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -
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Stadt Kleve

Fachbereich 51 . Planen und Bauen

Herrn Dirk Peters

Minoritenplatz L

47533 Kleve

en 11. Februar 2019

Betelll8unS der öffenttlchkelt lm Bebauuntsplanwrfahr€n 2-r05-1 wiesenstraße
hleH Stellungnahme der      

Sehr geehrter Herr Peters,

sehr geehrte Damen und Herren,

in der vorbezeichneten AngeleBenheit nehmen wir im Auftrag der U
   für diese zu dem ausgelegten Entwurf des Bebauungsplans 2-305-1 .Wiesen-

straße" wie folgt Stellung.

Die    ist ein zur industriellen Lebensmittelher-

stellung äuf der Van-den-Bergh-Straße  47533 Kleve ansässi8es Unternehmen und befindet
slch In der Nachbarschaft des o. B. Planun8sgebletes. Mlt dlesem Schrelben nimmt das Unter-
nehmen dle Gelegenhelt wahr, sich zu dem Planentwurf zu äußern.

Hierbei sollen vorrangig die planungsrechtlichen l(onsequenzen ftir den, Beständsschutz genle-

ßenden, Standort aufgezeigt sowie grundsätzliche Anmerkungen und Bedenken geäußert wer-
den.

Zunächst ist auf die im Internet veröffentlichte Begründung rur Offenlage des Bebauungsplans

Nr. 2-305-1 von Derember 2018 einzugehen. Zu Anfang wird bereits der Eindruck geschaffen,

dass das Plangebiet erst in Zukunft einer Neuentwicklung zugänglich gemacht werden soll. Es ist
dabei die Rede von 

"angedachter" 
Nahversorgung und ,,ergänzendern Wohnnutzung, welche

als ,,Entwicklungsidee" durch den aufzustellenden Bebauungsplan ermöglicht werden soll, so

dass dle betroffenen ,,unter- bzw. zwischengenutzten" Flächen elner neuen Nutzun8 zu8efllhrt
werden sollen. Tatsächlich verhält es sich jedoch so, dass die so genannten angedachten Nut-

zungen bereits existieren. Seit Delemher 2018 ist der Markendiscount auf der Wiesen-
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sträße 24 eröffnet, ebenso die darin befindliche Bäckerei. Oarüber befinden sich neue woh-
nungen. Dle Bäuarbeiten slnd bereits abgeschlossen, weshalb nicht nachvollziehbar ist, dass
von ,,geplanten und bErelts lm Bau beflndllchen wohnprolekten" Besprochen wird, um den Be-
darf einer plänungsrechtllch geslcherten Ndhversorgung zu ermögllchen. Der planungsanlass,
das Ziel der verbindlich€n Bäuleitplanung; ist bereits erreicht, da faktisches Baurecht auf Grund-
lage bereits erteilter Beugenehmigungen 6eschaffen wurde.

Dies ist umso bemerkenswerter, als in der Vorlage zum offenlegu ngsbeschluss für den hier in
Rede stehenden Bebau ungsplanentwurf 2-305-1 ausdrücklich festgehalten ist: ,,Derzeit liegt der
Bereich in einem eingeschränkten Gewerbegebiet, wo eine wohnnutzung [...] nicht zulässis
sind", Darüber hinaus kritisierte die StV. Tekath im Rahmen der Retssitzung am 10. oktober
2018 wohl nicht ganz zu unrecht, ,,dass es in dem vorliegenden Verfahren einzig um clie nach-
trägliche Genehmigung eines Lebensmittelmarktes [...] und um Wohnungen [...] eehe. [...] Rich_
tigerweise werde erst Recht geschaffen und dann gebaut. offensichtlich meinten aber einige
Bauherren, nach ihren vorstellungen Bäuobjekte errichten ru könnten, die im Nachgang durch
den Rat Eenehmlst worden." Auf dle Konsequenzen dieser bereits existierenden bäulichen si-
tuation werden wlr an späterer Stelle noch lm Detail eingehen,

lm Rahmen der Argumentation zum Planungsanlass wird begründet, dass die Ansiedlong elnes
Nahversorgers eine sinnvolle Ergänzung der,geplantenn wohneinheiten in dem planuntsgebiet
des Bebau ungsplanverfahrens Nr. 2-305-0, welches für den Bereich der ehemaligen Margerine
union ,,neu" entwickelt werde, ist. Außer Acht gelassen wird an dieser stelle jedoch, dass ers-
tens neb€n wohnnutrung nicht nur gewerbliche Nutzung in diesem Bereich entstehen soll,
sondern dass hier bzw. in der unmittelbaren Nachbarschaft bereits bestandsgeschützte indust-
rielle Nutzun$ nämlich insbesondere durch die     

, vorhanden ist, und däss zweitens der mehrfach in erheblichem Maße in Bezug genom-
mene Bebauungsplan Nr, ?-305-0 noch gar nicht beschlossen und in Kraft getreten ist. von ei-
ner ,,Neuentwlcklung" kann angesichts des stlllstands des BebauunBsplanverfährens Nr. z-30s-
0 seit nunmehr 2 Jahren daher nlcht dle Rede seln. Dle Planunaen hlnslchtllch des verfahrens
zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 2-305-0 slnd selt Oktober 2016 vollständlg unverändert
und seitdem in der Schwebe. Auch in diesem B€reich ist bereits faktisches Baurecht durch dle
vorhandene Neubebauung und Neunutzung ohne satzungsmäßiges Beurecht entstanden. Dies
ist die Kernproblematik, auf die nun im Folgenden näher einzugehen ist.

Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 2-305-0 enthält eine Vielzahl von Festsetzungen, insbe-
sondere im Bereich des Schutzes vor schädllchen umwelteinwirku ngen, deren Grundlage auf
die Ergebnisse gutachterlicher Beurteilung zurückauführen sind, um das bauplanungsrechtliche
Ziel, eine baurechtlich verträgliche Koexistenz der unterschiedlichen, in dem planungsgoblet zu-
lässigen, vorhandener sowie geplanter Nutzungen, zu gewährleisten, Der fulqf des Bebau-
ungsplans Nr. 2-305-0 erstreckt sich dabei auf däs plangebiet des nunmehrigen Bebauungsplans
Nr. 2-305-1. Es lst daher verfehlt zu sagen, dass das plangeblet des Bebauungsplans 2-30s-1
slch lm ,,Geltunßsberelch" des Bebauunßsplans Nr. 2-3OSO beflndet. Sotange es noch ketnen
rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 2-305-0 gibt, hat dleser denknotwendig auch kelnen ,,Gel-
tungsbereich".



lm Ergebnis ist die Bezugnahme aufden in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan Nr. 2_305_0
also unzutreffend, Es gibt bislang keirrerlei bauplanungsrechtliche Festsetzungen für das pla-
nun8sgeblet des Bebauungsplans Nr, z-30s-0, Darüber hinaus sind die Abtrenzungen und
Schnltlmengen zwlschen dlesen beiden Bebau u ngsplanentwürfen, die sich, wie bereiü darge_
legt, überschnelden, vöütg unklar und nlcht nachvoltziehbär. Daher ist eine diesbezügliche ein_
lassung (zumindest im derzeiti8en Stadium) nlcht mögllch,

Das Unternehmen      befindet sich däher hinslcht_
lich der - nicht zuletzt aus unternehmenspolltlschen Gründen - äußerst bedeutsamen Frage der
planungsrechtlichen Gebietsentwicklung, sowohl was den hler ln Rede stehenden aebauung+
planentwurf Nr. 2-305-1 als auch den zeitlich früheren Entwurf Nr. 2-305-0 angeht, in elner 1-n_

akzeptablen Situätion der Rechtsunsicherheit. Diese Unsicherheit und Nicht-Beu rteilbarkeit re-
sultieren in erheblichem Maße daraus, dass die bereits existierenden planentwürfe zum ge-
bauungsplan Nr, 2-305-0 im Kern gerade den schutz der vorhandenen industriellen Nutzung
und Standortsicherung zum Gegenstand haben und damit den Bestandsschutr planungsrecht.
lich untermauern sollen, dlese planentwürfe aber offensichtlich nicht mohr aktuell sind.

Man8els Geltungsbereiches eines rechtEkräftigen Bebäuungsplanes sind bisher alle Investitio-
nen und Entwlcklungen der     äm ständort Kleve
im Vertrauen auf die Grundtagen und Festsetzungen der planentworfe mlt Stand von Oktober
2015 getätigt worden, Nun sieht sich das Unternehmen mlt der Schaffung von, offenbar alletn
privaten Interesse dienenden, nechträgllchem planungsrecht konfrontlert, das nlcht annährend
nachvollziehbar zur bisherigen Konzeption neben den bestehenden und prägenden lndustrlel-
len Nutrungen bestehen soll.

In der Begründung zum offenliegenden Bebauungsplanentwu rf Nr. 2-305-1 heißt es sehr pau-
schal, dass die verträglichkeit mit den angrenzenden Nutzungen gegeben sei und dies im weite-
ren verfahren durch ergänzende Gutachten untersucht werde, Es stelh sich die Frage, welche
Gutachten bereits vorliegen und ob diese durch weitere Gutachten ergänzt werden sollen bzw.
ob weltere Gutachten berelts extsfleren. Dle konkrete Bezeichnung der Gutächten, auf die sich
jeweils bezoten wlrd, fehlt In der Begründung. welche Inhaltllche Aussage in dem oder den
Gutachten getätlgt wird, ist ebenfalls nlcht näher ertäutert. Es lst durchaus fragwürdl8, die (an-
gebliche) Verträglichkeit zu bejahen, bevor dlese ilberhaupt hinrelchend untersucht wurde.

Vor diesem Hintergrund ist es für das benachbarte beständsgeschützte Unternehmen ln kelner
Weise ersichtlich, inwiefern und inwieweit seine Interessen (weiterhln) ber(lckslchtlgt werden.

Bevor die       eine fundierte Einschätzung der ole-
nu ngsrechtlichen Lage, auch unter Berücksichtigung, dass mit dem 2. AufstellungJeschiuss
zum Bebauungsplan Nr. 2-305-0 ein weiteres - bislang aber nicht existentes odeizumindest
nicht offengelegtes und damit nicht bekanntes - schallsch utzgutachten angekündiBt wurde und
entsprechend zu erwarten ist, vornehmen känn, müsste zunächst die Information erteilt wer-
den, welche Gutachten ge8enständ ch zu der Aussage der Nu12r 6rrr.rträglichkeit gefü hrt ha_
ben sollen bzw. dles noch tun werden. Elne abschlleßende Bewertunß kann erst nach konkreter
Prüfung und Bewertung dieser Gutachten erfolgen, sofern diese bererts vorlegen.

H
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Dies wlrd vorbehalten, Gleichwohl sehen wir bereits än dieser Stelle das Erfordernls, die man-
gelnde Ber0ckslchtlgung und Abwägung von Emlsslonen und lmmlsslonen (lnsbesondere Lärm)

in dem Planentwurf einruwenden. Es m6ngelt an der Verträglichkeit rwischen der geplanten,

und gleichwohl bereits errichteten, Neunutzung und dem g€$chützten (lndustrie-) Bestand in
dem Plangebiet des Entwurfs Nr.2-305-1.

Die pauschale Aussage, die vorliegende Planung sei städtebaulich verträglich, verwundert indes

und wird diesseits, wie oben dargelegt, berweifelt, da der Entwurf des Plans Nr. 2-305-L keine
expliziten FestsetzunEen zum Schutz vor schädlichen UmwelteinwirkunBen enthält, Ebenso er-

folgt kein Verweis auf konkrete Ergebnisse zugrunde gelegter oder zum Bestandteil des Bebau-

ungspläns gehörender Gutachten, lm Gegensatz dazu enthält der Entwurf des Bebauungsplanl

Nr. 2'305-0 weitreichende Festsetzungen in Bezug auf Lärmemissionen und Schallschutz, di€

auf dem tlber 6Gseltlgen Gutachten der trppenkampundpärtner GmbH vom 06, Aprll 2016 be.

ruhen, Inwlewelt dlesg Ergebnlsse hler herückslchtigt wurden, lst anhand der Begr(lndung zur
Offenlage nlcht nachvollzlehbar. DIE Aussa8e, dass stch dle Planung ln dle blsherlge (lndustrlelle

und gewerbllche) Nutzung sowle dle vorher entwlckelte Gesamtkonzeption grundsätzlich eln-

fü8e, ist im Hinblick auf die l(omplexität des Bebauungsplenentwurfs Nr. 2-305-0 und der gut-

achterlichen Grundlage so nicht hinnehmbar und wird diesseits angezweifelt bzw. bestritten.

Es erfolgt kelne Definition der ,,Rahmenplanung" für die Flächen .,Bensdorp" und .Margarine
Union" und keine Erläuterung inwieweit diese den bisherigen Planentwürfen, Festsetzungen

und Butachterlich formullerten Maßnahmen und Bedingungen entsprechen bzw, mlt diesen

vereinbar sind. Es heißt im Weiteren, dass nicht veränderbare Rahmenbedingungen, u. a. ,ln-
dusÜiebetrieb im Norden mit störenden Lärmemissionen", dle in die Planungen zum Bebau-

ungsplan Nr, 2-305-0 elngeflossen sind, ,,angenommen" wurden, Unklar lst, ln welchem Um-

fang dle als Festsetzun8en formullerten Bedlngungen lm Bebauun8splanverfahren des ur-

spr0ngllchen Gesamtkonzeptes berilcklchtlBt wurden und insbesondere ln Bezug äuf dle neue

Wohnbebauung euf Festsetzungen speziell zum Beständsschutz der seit langer Zeit ansässigen

Industriebetriebe und dem damit zusemmenhängenden (passiven) Schutz vor Umwelteinwir-
kungen hier verzichtet wurde.

Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 2-3054 (Stand Oktober 2015) hat Festsetzungen anhand

der gutachterlichen Prüfung und Entwicklung eines Konzeptes zur Lärmkontigentierung, wel-
ches das gesamte Plangebiet betrifft, vorgesehen, Die Gebletsverträglichkeit der unterschiedli-

chen Nutzungen, insbesondere von Mischgebieten mit zulässigel Wohnnutzung und industriel-
ler Nutzung sollte durch einen wechselseitigen Schutz vollzogen wetden, Hietzu sind Festset-

zungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung sowie zum Schutz vor schädtichen Umweltein-

wirkungen im Plänentwurf getroffen worden, Für das Areal ,,Wiesenstraße", welches Segen-
ständllch nun vorgezo8en werden soll, waren dies im Einzelnen folgende Festsetzungen:

Die Flrsthöhe wlrd auf maximal 12 m begrenzt. Abweichend hiervon soll nun eine Gebäudehöhe

von 12,5 m zulässig sein. Fraglich ist, ob diese Abweichung Einfluss auf die Ergebnisse und for-
mulierten Maßnahmen des Gutachtens der uppenkampundpartner GmbH vom 06. April 2016,

insbesondere zur Lärmkontigentierung hat,
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Gleiches gilt auch für die abweichende positionierung der festgesetzten Baugrenze, ob die An-
derung des Baufensters Auswirkungen auf die bisher für diesen Bereich ermittelte Lärmsituafl-
on hat, ist nicht nachvollziehbar, Jedoch wahrscheinlich und daher durchaus zu befürchten.

Wle berelts erwähnt, fehlen explizite Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen im Plangebiet wiesenstraße. Die FestsetzungEn des Entwurfs des Bebauungsplans 2-
305-0 sehen demgegentlber elne Abgrenzung der l-ärmpegelbereiche mit Maßnahmen zum
schutz vor Lärmeinwlrkungen durch straßen- und schienenverkehr vor, die passive schall-
schutzmäßnahmen innerhalb der Festsetzungen konkfetisieren. In der Festsetrung Nummer 5
zum Verkehrslärm sind daher Anforderungen an die Luftschalldäm m ung von Außenbauteilen
nach DIN 4109, insbesondere für Aufenthaltsräume in wohngebäuden, einruhalten, so auch .für

den Lärm pegelbereich lV ,,Tellbereich wiesenstraße". Hiermit war richtiE€rweise bezweckt,
dass keine neuen Wohngebäude in der Nachbarschaft entstehen, die nur einen unzureichenden
passiven Lärmschutz aufirveisen. vor ErteilunB einer Baugenehmigung sollte hierüber ein Nach,
weis erbracht werden.

Deranige Anforderungen zum passlven schallschutz sind im Entwurf ?um Bebauungsplän Nr, 2-
305-1 hlnge8en nlcht vorgesehen. Folgllch kann dles f0r dle   

    zur Konsequenz haben, dass ln dlesem Bereich unter umständen neue lm-
missionspunkte entstehenr die nach der bisherigen Rahmenplanung eben vermieden werden
sollten. Ebenso ist die Lärmsituätion im planungsbereich wiesenstraße nicht bekannt. Da der
Bebauungsplan Nr. 2-305-o gerade noch nicht rechtskräftig ist, musste diese im Laufe des Ver-
fahrens neu bewertet werden. Diese Bewertung bzw. Informationen liegen der  

    nicht vor.

Es fehlt an einer Begründung, wArum die bisher rrorgesehenen Festsetzungen nun vermeintli-
chelweise nicht etfotderlich sein sollen und wie insgesamt venrägliche Lärmverhältnisse zwi-
schen dem bestandsgeschütrten Industrieteblet und dem neuen Mlgchgeblet geschaffen wer-
den kÖnnen, und rwar auch ohne passlve Maßnahmen, insbesondere bel der neuen, berelts
verwlrkllchten Wohnbebauung. Nlcht elnschätzbar lst lnsgesamt die Sltuatiön, welchen Beständ
die blsherl8en Planunten im Bebauungsplanverfahren Nr.2-305-0 haben. Zu nennen ist die
Srundsätzllche Gliederung des Plangebietes mit den speziell entwickelten Festsetzungen zu Aft
und Maß der baulichen Nutzung, den ermittelten Lärmpegelbereichen und der hierdurch zu
schaffenden abschirmenden wirkung durch geschlossene Bauweise und Mindestbauhöhen
(Stlchwort: Riegelbebauung).

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Entwurf des Bebauungsplans Nr.2-305-1, ange-
sichts der aufgezeigten lückenhaften Begründung zur Beurteilung der Auswirkungen hinsichtlich
der tatsächlich entstehenden Lärmsituation dutch das Plängebiet und hinsichtlich der ursprüng-
lich geplanten Gesamtsituation in Verbindung mit allen gutachterlich zur Venräglichkeit formu-
lierten Bedingungen und Maßnahmen, nicht hinreichend nachvollziehbar tst, vtelmehr fehlt es
än einer genauen DifferenzlerunB der ursprünßllchen planunB und der gegenständllchen aus-
schnlttswelsen Plänung. Es wlrd zum Tqil pausshal auf ein nicht offengelegtes und dämit nichr
bekenntes Gesamtkonzept und dessen Rahmenbedingungen verwiesen, was jedoch mit
Rechtskraft des geplanten Bebauungsplans Nr.2.305-1 unseres Erachtens nicht mehr ohne
welteres anwendbar sein dürfte, In diesem Zusammenhang ist noch mal darauf hinzuweisen,
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däss die gutachterliche UntersuchunE zur 2' offenlage des BebauunEsPlans Nr' 2-305-0 und iht

Ergebnis nicht bekannt sind'

ln diesem zusemmenhang lst sehr fraEllch' ob ln ausrelchender Welse elne Abwä8un8 der Be-

tehend n o*o"Jru.r.n"u"ienlnoustrraren Nutzung durch die  

    ;d denen der Investoren des PlänBebietes wiesenstraße er-

fol8t ist und ob diese nu*aeurleluj ";er 
fundlerten 9':td]llt 

erfol8t lst' Daher erheben wlr

diesbezüglich den Einwand ",n""i 
inrl"ronaere immissionssch utzbezoSenen, Abwägungsaus-

falls bzw. -defizits.

Nach unserem derleitiEen Kenntnisständ' der sich aus den im Rahmen der Offenlage veröffent-

richten rnformationen er'ibt, r.r.^-i,. ri*r"nplanung des Bebauungsplans Nr. 2-305-1 nicht

zum Abschluss geU'utt''t *"'a"n-' *unn nicht zuuor das Bebauungsplanverfahren Nr' 2-305-0 ei-

nen sicheren Planungsstand """itni' 
o"t" Serade dieses Planungsrecht soll mit seinen um-

fangreichen Festsetzungen a,"'v"ri,lgri"r'lr,.,i-, von hestandsgeschützter industrieller Nutzung

durch dle       gewerblicher Nutzung und Wohn-

nutzung In MlschgebEten herstellen'

Aus Gründen der Rechtsklarhelt und R€chtsslcherheit btttet dle   

    um E'lä"t";;ö{;ti'rl*tt"n Bedenk€n und unklarheiten und um Zurver'

fügungstellung aer maßgeutict;i äut"rtt"n sowie vorliegender Verträglichkeitsanalysen o' ä'

Unterlagen, die eine eegenui;i'ttttung una einen Abgleich der verschledenen Seplanten Beu-

leltPlanungen ermöglichen'

Hierbei beriehen wir uns insbesondere auf die Unterlagen' auf welche die Begründung rum Be-

bauunEsPlanentwurf tttr' Z-loi-t gezug nimmt' lm Einzelnen sind dies folgenden Unterlagen:

. EtwolSe neue Entwurfe und unterla8en zum Bebauun8splanverfahren Nr' 2'305'0 (Be-

relch van-den-Be'e]tiilt I *i;ten-straße)' lnsb auch eln etwalges neues Lärmgutach'

ten del uPPenkamPundPertner Gmb

rSämtlicheimzimmerilZgderstedtKleve'FachbereichPlanenundBauen'Minoriten-
Platz 1, 47533 fteve tatslichlich ausgelegten Gutachten zum Entwurf des B'Plans 2-305'

1 (vgl. mittlerer nusatz der Öffentliihen Bekanntmachung der Stadt Kleve vom 19' De-

zember 2018 '"' 
Ot""tfitft"n nuslegung des Bebauungsplans 2-305 1) 

'

. unterlagen'urnostimmunäiiiJtiun'*|."Denkmalbehördezumdenkmalgeschützten
Bensdorp-Gebäudt ü;i::"t;;;iegründung zur Aurlage des Entwurfs des B-Plans z-

305-1, Wiesenstraße)

.Umwe|tber|cht(wotrt)ausdemB-P|an.Aufste|lu.ngsverfahren2.305.0(vgl.s.3derBe-
ErOndung zur Ausf'gJd"' fniwu*s des B-Plans 2'305-1' Wlesenstraße)

r Landschaftspf,"*"'otf'ä **i"itpttn (*onr) 
:us-dem 

B-Plan'Au{stellungsverfahren 2-

305-0 (vgl' s' I a"' e;Btili"il"ättin"tf"e" des Entwurfs des B-Plans 2-105-1' Wiesen'

. i*Jl,1"r'r,0,.^ Düsseldorf (RPD) entsprechend-d-er.Bekanntmachuns vom 13' April 20x8

lm Gesetz- uno u"oiänunä'ii'it ot' L'no*t NRW (v8l' s' 3 der Begr(lndun8 zur AuslagE

des Entwurfs des B'Plans 2-305-1' Wiesenstraße)
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Aktuell gültiger Flächennutzungsplän der stadt Kleve (vgl. S. 4 der EegründunE zur Aus-

lage des Entwurfs des B-Plans 2-305-1, Wiesenstraße)

(Ergänzende) Gutachten zur städtebaulichen Verträglichl<eit der MischfestsetzunEen

,,Ehrelhandel und Wohnen" des B-Plan-EntwurfE 2-305-1 mit den ängrenzenden Nut-

zungen (v8l. S, 6 der Be8ründung zur Auslage des Entwuffs des B-Pläns 2-305-1, Wiesen-

straßel
Stedtentwicklun8skonzept der Stadt Kleve, beschlossen am 20. Mai 2009 (vgl. S. 7 der

Begründung zur Auslege des Entwurfs des B-Plans 2-305-1, Wiesenstraße)

Einzelhandelskonzept der Stadt Kleve, beschlossen am 12. Februar 2014 (vgl. S. I der

Begründung zur Auslage des Entwurfs des B-Plans 2-305-1, Wiesenstraße), ggf. auch in

der bereits mit der BezReg Düsseldorf ebBestimmten neuen Fassung (vgl. 5. 1O der Be'

gründung zur Auslage des Entwurfs des B-Plans 2-305-1, Wiesenstraße)

Rahmenplanung ftir die Ftächen,,Bensdorp" und /,Margärine Union" (vgl, S. 13 der Be-

gründung zur Auslage des Entwurfs des B-Plans 2 305-X, Wiesenstraße)

Rahmenbedlngungen, u.a. ,,lndustrlebetrleb lm Norden mlt störenden Lärmemlsslonen",

die in die Planungen zum B-Plan 2-305-0 elngeflossen $ind (= entsprechende Gesamt-

kon?eption und Planungsunterlagen; vgl. S. 13 der BegrondunE zur Auslage des Entwurfs

des B-Plans 2-305-1, Wiesenstraße)

Verträglichkeitsanalyse zu den Entwicklungsplanungen des Investors, wohl insbesondere

Einzelhandel (vgl. S. 14 der Begründung zur Auslage des Entwurfs des B-Plans 2-305-1,

Wiesenstraße)

Welcher rechtskräftiEe Bebauungsplan ist im Zusammenhang mit der G rundflächenzahl
(GRZ) unter Zlffer 6.2 auf Selte 15 der Be8rtlndung zur Ausla8e des Entwurfs des B'Plans

2-305-1, Wlesenstraße gemelnt?

Verkeh rsgutachten (vgl. S. 16 der Begründung zur Auslage des Entwurfs des B-Plans 2-

305-1, Wiesenstraße)

EntwässerunEFkonzept (ggf. im Entwurfl für das Regenwassereinzugsgebiet 14 (vgl.5' 17

der Begründung rur Auslage des Entwurfs des B-Plans 2-305-1, Wiesenstraße)

Gutachten zu den Untersuchun8en zu Aspekten der Natur und Landschaft sowie des Ar-

tenschutzes aus dem B-Plan-Aufstellungwerfahren 2-305-0 (vgl' S, 19 der Begründung

zur Auslage des Entwurfs des B-Plans 2-305-1, Wlesenstraße)

Es wird zuletzt darauf hingewiesen, dass die    

sich ausdrücklich vorbehält, weitere Einwände und Bedenken vorzuträgen.

!!m Erleltom

stedr Kleve
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